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Wettbewerbsverbot in Gesellschafterverein-
barungen in Frankreich: Das Kassationsgericht 
verschärft die Anforderungen 

 

24. März 2026  

 

In seinem Urteil vom 5. November 2025 hat sich das französische Kassations-
gericht mit den Voraussetzungen für die Wirksamkeit eines Wettbewerbsver-
bots in einer Gesellschaftervereinbarung befasst. 

Der Sachverhalt 

Der Fall hat seinen Ursprung im Jahr 2014, als eine Arbeitsnehmerin Gesell-
schafterin einer französischen Gesellschaft wurde.  

Sie unterzeichnete damals eine Gesellschaftervereinbarung, die ein nachver-
tragliches Wettbewerbsverbot enthielt.  

Im Jahr 2019 kündigte sie ihre Position als Arbeitnehmerin und veräußerte 
anschließend auch ihre Beteiligung an der Gesellschaft.  

Die Gesellschaft verklagte sie anschließend wegen Verstoßes gegen das Wett-
bewerbsverbot und forderte eine Vertragsstrafe in Höhe von 350.000 Euro 
von ihr. 

Die Entscheidung des Kassationsgerichts 

Der zentrale Streitpunkt zwischen den Parteien betraf die finanzielle Gegen-
leistung für die Einhaltung der Klausel (Wettbewerbsverbot).  
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Laut herrschender Rechtsprechung bedarf es für die Wirksamkeit eines Wettbewerbsverbots, das 
in einer Gesellschaftervereinbarung oder in einem Vertrag über die Abtretung einer Beteiligung 
enthalten ist, keiner finanziellen Gegenleistung. 

Eine wichtige Ausnahme von diesem Grundsatz besteht jedoch dann, wenn die Partei, der das 
Wettbewerbsverbot auferlegt wird, im Zeitpunkt der Vereinbarung Arbeitnehmer bzw. Arbeitneh-
merin der Gesellschaft ist. In jenem Fall ist für die Wirksamkeit der Wettbewerbsverbotsklausel – 
neben der Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen (insbesondere: zeitliche, räumliche und 
sachliche Begrenzung des Wettbewerbsverbots) – eine finanzielle Gegenleistung, wie sie das fran-
zösische Arbeitsrecht fordert, erforderlich. 

Im hier entschiedenen Fall behauptete die Gesellschaft, dass diese finanzielle Gegenleistung im 
Verkaufspreis (Verkauf der Anteile der Person) enthalten sei, wobei jedoch die genaue Summe des 
Kaufpreises im Kaufvertrag nicht aufgeschlüsselt war. 

In seinem Urteil vom 5. November 2025 hat das Kassationsgericht diese Argumentation zurückge-
wiesen. 

Das heißt, es sah die Voraussetzung der Gewährung einer finanziellen Gegenleistung nicht für ge-
geben an. 

Fazit des Urteils 

Durch dieses Urteil verwies der Kassationshof die Sache wieder an die vorinstanzlichen Gerichte 
und verpflichtete sie zu einer gründlichen Überprüfung des Vorliegens einer tatsächlichen finan-
ziellen Gegenleistung.  

Warum das wichtig ist 

Beim Verkauf von Anteilen an einer französischen Gesellschaft reicht es nicht mehr aus, dass die 
Parteien in der Urkunde bestätigen, dass die Gegenleistung für ein vereinbartes Wettbewerbsver-
bot im Gesamtverkaufspreis enthalten ist. Das Gericht muss künftig überprüfen, ob die Gegenleis-
tung tatsächlich existiert und auch separat bezifferbar ist. 
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Unser Tipp bei Anteilsabtretungen in Frankreich 

Unterscheiden Sie im Vertrag ausdrücklich zwischen dem Kaufpreis für die Beteiligung an der Ge-
sellschaft und dem spezifischen Betrag, der als Gegenleistung für die Einhaltung des Wettbe-
werbsverbots vereinbart ist. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:   
welcome@rechtsanwalt.fr 
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